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Das schweizerische Zivilgesetzbuch.
VII.

Die Trennung kann vom Richter auf bestimmte oder

auf unbestimmte Zeit ausgesprochen werden. Im erstem

Falle beträgt das Maximum der Zeitdauer drei Jahre Hat

bei Abfluss der bestimmten Trennungsfrist noch keine Wieder-

Vereinigung der entzweiten Ehegatten stattgefunden, so steht

es einem jeden derselben zu, eine Klage auf ganz îc îe

Scheidung anzustrengen. Wurde die Trennung auf unbe-

stimmte Zeit ausgesprochen und hat binnen drei Jahren eine

Versöhnung nicht stattgefunden, so kann nach Ablaut diesei

Zeit von einem jeden Ehegatten auf Scheidung geklagt werden.

In lebhafter Weise machte sich die Meinungsverschiedenheit

geltend über die Frage, ob es bei erfolgter Trennung

nach Ablauf einer gewissen Zeitdauer auch dem

Ehegatten ermöglicht werden solle, die völlige Scheidung

gegen den Willen des schuldlosen Teiles durchzusetzen.

Schoii im Schosse der Expertenkommission hatte diese I rage

zu eingehenden Erörterungen geführt. Das Gleiche war

auch der Fall in den Kommissionen der Rate. Im lenum

des Nationalrates war « Herr Professor uod Katonsgerichts-

Präsident Vinzenz Gottofrey aus Freiburg, der Vizepräsident

der nationalrätlichen Kommission und französische Beuch-

erstatter, der den Gedanken aufgegriffen hat, dass es dem

schuldigen Teile nicht gestattet werden sollte, in irgenc

einem Stadium der gerichtlich ausgespiochenen un a

sächlich bestehenden Trennung die gänzliche Scheidung gegen

den bestimmten Willen des selmldlosen Teiles su ersmngen

Herr Gottofrey brachte folgenden Antrag ein : «Wird nach

Ablauf der bestimmten Trennungsfrist oder nach Ablaut von

drei Jahren der unbestimmten Zeit auf Scheidung geklagt,

so muss das Urteil die Aufhebung des Ehebundes aussprechen.

Wenn jedoch die Zerrüttung der Ehe vornehmlich dem einen

der Ehegatten zur Last fällt, so soll die Scheidung nur dann

auf seinen Antrag hin ausgesprochen werden wenn der

andere Ehegatte sich weigert, die eheliche Gemeinschaft

wieder aulzunehmen. Im Uebrigen erfolgt das Urteil unter

Würdigung der im früheren Verfahren ermittelten oder seither

eingetretenen Verhältnisse.» Der Antragsteller begründete

diesen Standpunkt mit der ihm eigenen juristisch scharfen

und dialektisch gewandten Beredsamkeit, unterlag aber mit

38 gegen 87 Stimmen. In der ständerätlichen Kommission
war es kein Geringerer als der Präsident dieser Kommission
selbst, Herr Dr. Arthur Hoffmann von St. Gallen, bekanntlich
der angesehenste Führer der dorligen liberal-radikalen
Partei, der einen Antrag stellte und mit grosser Wärme
befürwortete, welcher dem soeben erwähnten Antrage Gottofrey
im Wesentlichen entsprach. Der Antrag Hoffmann siegte in
der Kommission. Im Rate selbst wurde er vom Beriebt-
erstatter und Antragstellér, welche bekanntermassen identisch

waren, mit ebenso viel Geschick als Entschiedenheit ver-
treten, aber dennoch mit 20 gegen 16 Stimmen abgelehnt.
Es trug der Antrag Scherrer den Sieg davon, welcher
folgendermassen lautet: «Wird nach Ablauf der bestimmten

Treunungslrist oder von drei Jahren der unbestimmten Zeit
auf Scheidung geklagt, so muss, wenn nicht inzwischen eine

Versöhnung erfolgt ist, die Scheidung ausgesprochen werden,

im Uebrigen erfolgt das Urteil unter Würdigung der im
früheren Verfahren ermittelten oder seither eingetretenen
Verhältnisse.»

Der Unterschied zwischen dem Beschlüsse des Stände-
rates einerseits und dem Antrage des Bundesrates und der
Fassung des Nationalrates anderseits ist in diesem Punkte
kaum ein wesentlicher. Man muss also annehmen, dass hier,
trotzdem drei verschiedene Redaktionen vorliegen, tatsächlich
Uebereinstimmung zwischen den beiden Räten herrscht.
Allerdings hebt die Fassung des Nationalrates neben dem
Moment der Verzeihung auch noch dasjenige der Beseitigung
der früher vorhandenen tiefen Zerrüttung hervor. Nur wenn
weder die eine noch die andere dieser beiden Alternativen
mittlerweilen eingetreten ist, muss auf Begehren des einen
Ehegatten, auch wenu dieser ais der schuldige Teil erscheint,
die Trennung in die völlige Auflösung des Ehebandes über-
gehen. Wir meinen aber, wenn eine Klage auf gänzliche
Scheidung vorliegt und das eine Requisit — nicht erfolgte
Versöhnuug o</er fortdauernde tiefe Zerrüttung — bewiesen
ist, so werde der Richter leicht geneigt sein, auch das andere
Requisit als vorhanden anzusehen, indem sie sich doch
wechselseitig mehr oder weniger bedingen. Damit ist aller-
dings nicht gesagt, dass wir nicht der nationalrätlichen
Fassung den entschiedenen Vorzug einräumen gegenüber der
ständerätlichen.

Die ständerätliche Debatte über diesen Artikel (155) hat
in der Presse ein lebhaftes Echo gefunden, weil Herr Dr.
Scherrer aus Basel hei Begründung seines Antrages viel
weiter ausgeholt und den Standpunkt der Katholiken gegen-
über dem Ehescheidungsrecht einer scharfen Kritik unter-
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worfen und vor Konzessionen an die katholische Anschauung
und an die katholische Minderheit gewarnt hat. Es hat

dieses Votum bekanntlich einer entschiedenen Entgegnung
und zwar nicht nur aus den Reihen der Minderheit, sondern
auch aus denjenigen der Mehrheit geruten. Wir erwähnen
dieser Tatsache lediglich um der Vollständigkeit unserer
Berichterstattung willen, erlauben uns aber, daran eine

weitere Bemerkung zu knüpfen. Man macht es den kathol.
Abgeordneten in der Bundesversammlung und der katholischen
Fraktion überhaupt nicht selten zum Vorwurf, dass sie mit
zu wenig Schneid und prinzipieller Entschiedenheit ihren
Standpunkt vertreten. Es liegt vor uns das Schreiben eines

katholischen Gelehrten, das gerade durch unsere Artikel
veranlasst wurde und eine ähnliche Kritik enthält. Wir
fühlen uns zwar nicht berufen, zur Verteidigung der kath.
Fraktion gegenüber derartigen Vorhalten in die Schranken

zu treten, müssen aber doch betonen, dass unseres Erachtens
die katholischen Mitglieder in der Expertenkommission für
das Zivilgesetzbuch, welche allerdings nicht sämtlich der
katholisch-konservativen Fraklion angehörten, ihre Pflicht in

guten Treuen erfüllt zu haben glauben. Was die Verband-

hingen in den Räten selbst anbelangt, so erinnern wir an

die Voten dèr Herren Nationalräte Schmid, Büeler, Decurtius,
Ming, Motta u. s. w., sowie an die hervorragende Stellung,
weiche Herr Gottofrey bei der ganzen bisherigen Beratung
des Zivilrechtes eingenommen hat. Besonders möchten wir
auch das Aultreten des Herrn Dr. Loretan nicht unerwähnt
lassen, dessen in der Nationalratssitzimg vom 9. Juni abge-

gebene markante Erklärung auch auf gegnerischer Seite
einen bedeutenden Eindruck zurückgelassen hat. Ueber die

ständerätlichen Verhandlungen sprechen wir uns nicht weiter
aus.

Fassen wir nun dasjenige, was wir über das Institut der

Trennung von Tisch und Bett und dessen Ausgestaltung im
Zivilrechtsentwurf gesagt haben, kurz zusammen, so ergeben
sich in Abweichung vom geltenden Rechte die nachfolgenden
wesentlichen Punkte, die wir prägnant herausheben möchten:
1. Es gibt eine Klage auf blosse Trennung. 2. Diese Trennung
kann auf bestimmte oder auf unbestimmte Zeit ausgesprochen
werden. 3. Die Trennung kann vom Richter in a/ien Fällen
ausgesprochen werden, auch wenn es sicli nicht um die

sog. Generalklausel, sondern um feste Tatbestände handelt.
4. Wird auf Trennung geklagt, so kann der Richter nicht
auf Scheidung erkennen. 5. Wird auf Scheidung geklagt, so

kann unter Umständen auf blosse Trennung erkannt werden.
6. Die Trennung auf bestimmte Zeit dauert im Maximum
drei Jahre. Sie dauert fort, wenn nach Ablauf dieser Frist
weder eiue Versöhnung erfolgt ist, noch eine Scheidungsklage

eingereicht wird. 7. Bei Trennung auf unbestimmte Frist
kann nach drei Jahren eine Scheidungsklage eingereicht
werden. 8. Wird nach dreijähriger Trennung auf Scheidung

geklagt, so sie vom Richter ausgesprochen werden. —
Die Konzession, welche durch diese Bestimmungen an die

katholische Auffassung von der Ehe gemacht werden, beruhen

darauf, dass, wenn beide Ehegatten ihrer katholischen Ueber-

zeugung treu bleiben wollen, aber doch die Fortsetzung des

ehelichen Verhältnisses als eine unerträgliche Last empfinden,
sie die Trennung von Tisch und Bett auf Lebenszeit herbei-

führen können, ohne zu einer ihrem Gewissen widersprechenden

Auflösung des Ehebandes schreiten zu 'müssen.

Damit sind unsere Ausführungen vorläufig zum Absciiiuss

gediehen. Wir sagen mit Absicht «vorläufig». Wenn es der

verehrlichen Redaktion der «Schweizerischen Kirchenzeitung»

erwünscht sein sollte, so würden wir später auf das Zivil-

gesetzbuch zurückkommen in dem Sinne, dass wir auch die

Abschnitte über die Stiftungen, über die elterliche Gewalt

und über das Vormundschaftswesen und namentlich auch die

Frage über den Eigentumserwerb zur sog. «toten Hand»

einer Besprechung unterziehen würden. Auch jetzt hätten

wir uns einigermassen versucht gefühlt, ebenfalls das Kapitel

über «die Ungültigkeit der geschlossenen Ehe» in den Bereich

unserer Erörterungen einzubeziehen. Doch wir sind ohne-
; hin bedeutend länger geworden, als wir am Anfange beab-

sichtigt hatten. Der freundliche Leser mag dies gütigst
durch den Umstand entschuldigen, dass wir ihn tunlichst
orientieren wollten. Um diesen Zweck zu erreichen, mussten

wir über die von uns besprochenen Partien des Zivilgesetz-
buches doch wenigstens einigermassen erschöpfend referieren.

Eingestreute Reflexionen, die sich hauptsächlich auf statistische

Angaben stützten, sollten nur dazu dienen, die Tragweite
der betreffenden Gesetzesbestimmungen zu illustrieren und

die zu denselben von kathol. Seite eingenommene Stellung
zu begründen. Wenn es uns gelungen ist, bei den verehrten
Lesern der «Schweizerischen Kirchenzeitung» das Interesse

für den vorliegenden Zivilrechtsentwurf in dem Sinne zu

wecken, dass sie demselben die verdiente Aufmerksamkeit
zuwenden, dann ist unser Wunsch erfüllt, Wir glauben nicht,
dass wir Katholiken uns damit trösten und zulrieden geben

können, dass das Mögliche geschehen werde, um unser
katholisches Volk darüber zu belehren, dass es in eherecht-
lieber Hinsicht die Satzungen der Kirche als^ massgebend

zu betrachten habe, wenn es seineu Glauben heilig halten

wolle, und dass wir uns im Weitern um die Gestaltung des

Eherechtes, abgesehen vom ehelichen Güterrecht, nicht stark

zu bekümmern haben. Ks gibt hohe Interessen, die hier

gewahrt werden müssen und die den Bekennern verschiedener
Konfessionen gemeinsam sind. Das Gesetz ist allerdings
nicht das öffentliche Gewissen. Aber die Zustände eines

Volkes in sittlicher Beziehung finden nicht nur ihr Spiegel-
bild in seiner Gesetzgebung, sondern diese Gesetzgebung ist
auch von einer mächtigen Rückwirkung auf jene Zustände.
Das Bewusstsein des Volkes von der Würde des Ehebuudes
ist ein Gradmesser für den sittlichen Wert dieses Volkes.

Sarnen. zlrfa/öer/ HVrz.

Die Geistlichen und die Dienst-
pflicht nach dem Entwurf einer neuen

eidgenössischen Militärorganisation.
Nach dem Schweiz. Militärorganisationsgesetz vom 13.

Wiutermonat 1874 (Art. 2) sind von der Wehrpflicht «während
der Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung» enthoben :

«d. Die Geistlichen, welche nicht zu Feldgeistlichen be-

stellt sind.»
Nach dem /fntonr/" einer nenen J/i/iMror^am'sa/ion,

welcher zur Zeit noch bei den vorberatenden Behörden liegt,
sollen in Zukunft von der Dienstpflicht befreit sein (Art. lü) :

«2. Die Geistlichen der anerkannten Landeskirchen,
welche nicht als Feldprediger eingeteilt sind.»
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Jedermann ist der Unterschied zwischen der bisherigen

Regelung der Dienstpflicht der Geistlichen und der Neu-

regelung im Entwurf ohne weiteres klar: f/ifi îiewe /'rtsswi^/

öescÄränA;/ /'dr tfe i?»/««»// </«e />te^///c/(//;e/ra'M»0 «?'/

m/er/ /ïtr e//e 2mA?4W/Z c/ne Zds//er ?ricA/ ôes/eAertf/e ///ens/-

p//,c7i/ /fir «//e imrfewi Geistfic/je«. Davon werden die

Diaspora-Geistlichen beider Konfessionen, die Geistlichen der

zahlreichen nichtoffizicllen Denomiiuitioneu und Religions-

genossenschaften reformierten Glaubens, die Geistlichen dei

israelitischen Gemeinschaften u. s. w. betroffen.

Gegen die Fassung und Beschränkung des Ait. 10 des

Entwurfes muss von den Interessenten ohne Zeitveilust

Front gemacht werden. Wir gedenken in der vorliegenden

Abhandlung nicht die Konflikte zu erörtern, welche für die

Konfessionen und Religionsgemeinschaften aus dei genannten

Entwurfsbestimmung hinsichtlich ihrer Kirchenverfassung

und -lehre (z. B. für den katholischen Klerus hinsichtlich

des kanonischen Rechts) oder bezüglich der Pastorations-

Schwierigkeiten entspringen müssen. Es fehlt uns die Koni-

petenz dazu, und bekanntlich steht im Art. 49 der Bundes-

Verfassung ein Alinea: «Die Glaubensansichten entbiuden

nicht von der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten.»

Wir lassen unsere Kritik rein auf verfassuugs- und all-

gemein staatsrechtlichen Erwägungen fussen. Diese Ar-

gumentations-Elemente genügen, die in h rage stehende Eut-

Wurfsbestimmung in ihrer Uuhaltbarkeit zu erweisen.

•/. Die üescAräwÄw«// «fer /WeMS/pyto/i/ôe/mt««# «?«/ e//e

GmZ/ic/ien «r/e» a»ierÄan«i/e« Lanr/esW/re/iew» m/rfcrspric/i/

an sic/* rfen P/-tnz#ien </es en/^nösst'sc/te» Fcr/asstm/ys-

»ecA/es.

Für diese These und ihre Richtigkeit dient als Krön-

zeuge keine geringere Autorität als der Bundes] at und das

eldg. Justizdepartement. In einem Gutachten von 1900 führt

letzteres aus:
«Um ein sicheres Kriterium zur Unterscheidung von

Geistlichen und Nichtgeistlichen im Sinne des Art. 2 lit. d

der Militärorganisatiou (von 1874) zu erhalten, läge es nahe,

als Geistliche ?mr r//e »ort t/en L«rn/es/«"»c/tert n»/ye.s7e///en

/fe%/o«sr//eMer zu betrachten. Eine solche Abgrenzung wüide

aber /«// r/er /rri/i2Z/de//eîi S'/e//M/'//> r//e t/er 5nnt/ /ye/ye/iüAe?

t/er /Urc/te e/rttttotoi/, ntc/</ /tttr/noti/eren.

Die Bundesverfassung fasst unter dem Ausdiucke Ite-

ügionsgenossenschaften alle religiösen Verbände, ohne Rück-

sieht auf deren öffentlich-rechtliche Stellung in den Kantonen

zusammen, uud wahrt dem Bunde ihnen allen gegenüber die

gleichen Rechte, vgl. Bundesverfassung Art, 49, Abs. 2, 3,

5, Art. 50, Abs. 2—4, Art. 58.

Auch der aus Art. 75 der Bundesverfassung zu entneh

Wende Begiiff des geistlichen Standes ist in diesem weiteren

Sinne zu verstehen; denn nicht nur Geistliche der Landes-

kirchen sollou vom Ncitioiuilnit nusgoschlossoii soin, sondern

alle diejenigen, die als Geistliche im Dienste einer bestimmten

Kirche uud in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu

den ihnen vorgesetzten kirchlichen Behörden stehen. Es

genüge der Iiiuvveis auf die röm.-kath. Kirche, die keines-

Wegs überall als Landeskirche anerkannt ist, um klar zu

"lachen, dass die öffentlich-rechtliche Stellung der Religions-

genossenschaften in den Kantonen bei der Auslegung des

Art. 75 der Bundesverfassung nicht entscheidend sein kann.

Es liegt nun kein Grund vor, anzunehmen, dass der
Bund diesen prinzipiellen Standpunkt gegenüber den Beli-
gionsgenossenschaften habe verlassen wollen, als er die Be-

Stimmung des Art. 2 der Militärorganisation (von 1874) auf-
stellte. Es erscheint vielmehr billig, allen denjenigen, die
als Geistliche nicht sämtliche politischen Rechte eines

Bürgers geniessen, die ihrem Stande zugesicherten Vergüu-
stigungen zu gewähren ; die Enthebung vom Militärdienste
wurde als eine solche Vergünstigung für den geistlichen
Stand bewilligt.

Gemäss dieser Auffassung wurden bisher die kath. Geist-
liehen auch da vom Militärdienst dispensiert, wo die kath.
Kirche mit ihren Gemeinden vom Staat unabhängig ist, und
die gleiche Behandlung wurde den evangelischen Pfarrern
der in den Kantonen Genf, Waadt und Neuenbürg beste-
henden Freikirchen zu teil.»

Dies die Auffassung des eidgen. Justizdepartements im
Jahre 1900. Der Bundesrat hat dieselbe für seine Eut-
Scheidungen adoptiert,

Selbstverständlich kommt diesen Ausführungen 1905

ganz dieselbe Schlüssigkeit zu, als fünf Jahre vorher. Der
Bund kann nicht für seine gesetzlichen Vorschriften in der
vorliegenden Frage von öffentlich-rechtlichen Kriterien des

kantonalen Verfassungsrechts ausgehen, ohne mit dem Geist
und grundlegende^ Prinzip der eidg. Verfassung iu Wider-
spruch zu geraten.

Die Dienstpflichtbefreiung der Geistlichen bildet eine
Aws«M/ifne - von der allgemeinen Wehrpflicht. Diese Aus-
nahmestellung der Geistlichen findet ihre Motivierung 5»

persöH/icÄeH CAara/c/er, der die Geistlichen im Gegensatz

zu den übrigen Religionsgenossen, den Laien, als die Ver-
treter eines besonderen — des geistlichen Standes erscheinen
lässt. Diesen persönlichen Charakter verschafft, den Geist-

liehen, denen das Amt verliehen ist, die Befriedigung der
religiösen Bedürfnisse der Augehörigen der Genossenschaft

zu vermitteln, eben diese Verleihung in Verbindung mit der
tatsächlichen Ausübung des Amtes (vgl. Salis, Bundesrecht,
III. p. 444 ff.).

Die Zugehörigkeit zum geistlichen Stande ist nach Bun-
desrecht somit von der öffentlich-rechtlichen Stellung der

religiösen Gemeinschaft, welcher ein Geistlicher angehört,
vollkommen unabhängig. Ob landeskirchlicher Geistlicher
oder nicht, jeder Religiousdieuer, auf den die aufgezählten
Merkmale zutreffen, ist Kraft seines Standes von der Dienst-

pflicht befreit. Diese Rechtslage ist logisch unvereinbar mit
einer Beschränkung der Vergünstigung auf die Landeskirchen.
Ein Abgehen von der allgemeinen Gültigkeit der Vergün-
stiguug muss diese au der Wurzel, an der Motivieruug
treffen.

Eine authentische Auslegung der Bundesverfassung resp.
ihres Grundsatzes der allgemeinen Wehrpflicht im Sinne des

Art. 10, Zill. 2 des Entwurfes einer neuen Militärorganisatiou
ist also mit dem Geist der Verfassung — insbesondere, wie

ausgeführt, mit der Tragweite des Privilegium odiosum der
Art. 15. 96 uud 108 B. V. (Ausschluss des geistlichen Standes

von Nationalrat, Bundesrat und Bundesgericht) — unver-
einbar und daher tmowmeAmöar.

2. Z)/e .ßescAran/nmyy </er /)Zens/yj/Z(cA//jp/mwn,iy a«/ e//e

GY/s/Z/cAeu «r/er anerAa»m/en Armr/es/ffrcAeri» ts/ a«cA
yrru/c/iscA (mr/wrcA/'üArAar.
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Die «anerkannte Landeskirche» ist ein Begriff des öffent-
liehen Rechts der Kantone, Jeder Kanton hat die Kompetenz,
da er die Kirchenhoheit besitzt, die einschlägigen Rechts-

normen nach Gutdünken abzuändern.
Die bundesrechtliche Vorschritt betr. Dienstpflicht der

Geistlichen nach Entwurf bliebe also in ihrem Anwendungs-
gebiet der Willkür der Kantone überlassen und verlöre den

Charakter einer irgendwie stabilen Norm. Die «anerkannten
Landeskirchen» kann ein Kanton von heute auf morgen nicht
mehr anerkennen. Dadurch würden eo ipso die Geistlichen
der bisherigen Landeskirche oder Landeskirehen dienst-

pflichtig, nach Art. 10 des Entwurfes.
Da die neue Militärorganisation nicht für ein paar Jahre

geschaffen wird, sondern mindestens für ein Menschenalter,
so ist bei der gegenwärtigen Strömung zu Gunsten der

Trennung der Kirchen vom Staate vorauszusehen, dass der
vorhin genannte Fall sich leicht ereignen könnte. Ahe YVa/y-

?m/e t/es Ar/. AO, Z///. 2, t/es AYi/ttwr/es is/ t/«m// /dt/r/oreu

iiöer/ie/er/, we/cAe ?m'Z t/er inneren i/o/irie-ran# t/er önnt/es-

recMitAen ForscAn// rein m'cA/s t/emein AaAen.

Dies ist nicht alles. Der Begriff «anerkannte Landes-

kirche» schwankt bedeutend von Kanton zu Kanton. Inner-
halb der verschiedenen Konfessionen und Religionsgenossen-
schaften herrscht der grösstmögliche Wechsel von Kanton

zu Kanton, ob anerkannte Landeskirche oder nicht.
Auf diese zwei letzteren Punkte können wir heute nicht

näher eingehen. Es genügt vorläufig, sie zu nennen und
auf die /Aonset/nenz scAra'e/«/er RecA/smuy/e/cAAei/ hinzu-
weisen. Der katholische Geistliche der Diaspora würde
anders behandelt, als der katholische Geistliche in einem

Kanton, wo die katholische Kirche Landeskirche ist; der
reformierte Geistliche in den Freikirchen der Westschweiz,
oder in den protestantischen zerstreuten Gemeinden anders
als die Pfarrer der bernischen oder zürcherischen Landes-
kirche. Dies geht nicht an, die Dienstpflicht oder Dienst-

befreiung vom zufälligen Wohnsitz des Interessierten ab-

hängig zu macheu.

In der praktischen Durchführung ist die neue Bestiui-

mung des Militärorganisations-Entwurfes eine Quelle der
Willkür und ungleichen Behandlung, je nach Zufälligkeiten
rein äusserlich-tatsächlicher Natur. —

Wir erwarten also, dass Militärdepartement und Bundes-

rat von dieser «Reform» Umgang nehmen. Es sprechen in

dieser Hinsicht Verfassung und gesunder Menschenverstand
beredt genug, so dass es des Hinweises nicht bedarf, dass

eventuell die Aufrechterhaltung des Entwurfes in diesem

Punkte zur Verwerfung des ganzen Revisionswerkes durch
wesentliche Teile des Volkes führen rnüsste. Z/as An/emse
nie/' f(ö/;i'erjrf///gn /fco/v/MMsa/Jort miseres »a/er/ônf/iseAen
IVeAraesens /%/ Aier in einer gewissen iVei/Aem^M/.

Bern. Fr. ron Airns/.

Das nächste Konsistorium.
Darüber bemerkt die Ostschweiz, Nr. 276: Wie wir

bereits gemeldet haben, hält der Hl. Vater in diesem Monat
ein Konsistorium zur Ergänzung des Kardinalkollegiums. És

sind zurzeit dreizehn Sitze frei; aber wie aus dem Vatikau
berichtet wird, werden diesmal doch nur 3—4 neue Kardinäle
«geschaffen» — um uns des technischen Ausdruckes zu be-

dienen. Pius X. schlägt in der Bestellung des Heiligen

Kollegiums Wege ein, welche nicht ganz diejenigen seines

Vorgängers sind, ja er beabsichtigt sogar eine vollständige

Reform des Kardinalskollegiums, wenigstens soweit es vom

Hl. Stuhl direkt abhängt. Betreffend die sog. «Kron-Kardinäle»,

d. h. diejenigen, welche von den katholischen Höfen von

Wien, Madrid und Lissabon präsentiert werden, kann der

Papst — besondere Fälle ausgenommen — kaum anders, als

dieselben zu akzeptieren. In Italien verhält es sich dannt

ganz anders. Der Papst ist in der Wahl allerdings nicht

durch die Laune eines Monarchen oder einer Regierung he-

schränkt, dafür aber vielfach durch Tradition und Uebung.

Auf Grund einer Uebung, welche auf Jahrhunderte zurück-

reicht, gibt es gewisse Stellen und Würden, welche zum

Kardinalat führen. Das sind z. B. die vier Nuntiaturen erste''

Klasse in Paris, Wien, Madrid und Lissabon, ferner diu

Sekretariate der wichtigsten römischen Kongregationen und

endlich gewisse Posten, welche nur bureaukratischen und

administrativen Charakter haben, wie derjenige eiues Major-

domus im Vatikan.

Nun ist der Papst entschieden darin, dass er sich dieser

Uebung entschlagen will; er verlangt volle Freiheit der Wahl,

um nach Belieben zu ernennen oder nicht zu ernennen, ohne

Rücksicht darauf, welche Stellung der Kandidat bis anbin

bekleidet hat. Und Pius X. hat diese Absicht auch bereits

in Praxis gesetzt, indem er den Purpur dem ehemaligen

Nuntius in Paris, Lorenzelli, versagt und denselben dafür auf

den Erzbischof von Luca, Inhaber des kleinsten italienischen

Erzbistums, übertragen hat. Es hat diese Tatsache bekanntlich

Aufsehen gemacht, indem es seit Jahrhunderten das erste Mal

ist, dass einem Nuntius erster Klasse, der seinen Posten verlässt,

der Eintritt ins Hl. Kollegium versagt wurde. Mit seiner Sorge

für die religiösen Interessen beabsichtigt Pius X., das bureau-

kratische und das administrative Element auf das Minimum

zu beschränken und dagegen das pastorale Element vor-

herrscheu zu lassen. Das wird als Ursache bezeichnet, warum

der Papst sich mit der Ernennung neuer italienischer Kardinäle

nicht beeilt. Er beabsichtige, die geeignete Gelegenheit ah-

zuwarten, um seine Pläne in grösserem Massstabe durchzu-

führen.
Unter den künftigen Trägern des Purpurs nennt ma"

den Erzbischof von Rio de Janeiro, Msgr. Albuquerque-
Derselbe würde der erste südamerikanische Kardinal sein,

wie Mgr. Mac Closkey, Erzbischof von New-York, der erste

Kardinal der Vereinigten Staaten von Nordamerika würde-

Es geschah dies in den letzten Jahren des Pontifikates von

Pius IX. Die südamerikanischen Republiken bitten sebou

seit einiger Zeit um die Gewährung eines Vertreters
Hl. Kollegium, und nun hat Brasilien den Sieg davongetragen-
Es hat die brasilianische Regierung auch am meisten aut,

die Sache gedrungen und dem Hl. Stuhle Msgr. Albuquerque

empfohlen. Und diese Tatsache hat allgemeines Interesse,

weil die brasilianische Republik die Trennung von Kirche

und Staat eingeführt hat. Brasilien ist ein weiterer Beweis,

dass die Kirche sich wohl befinden kann, wenn die liberale

Regierung in edlem Sinne liberal und in ihren Worten ehrlich

ist. Uebrigens ist zu bemerken, dass trotz der Trennung'

von Kirche und Staat die diplomatischen Beziehungen zwischen

der brasilianischen Regierung und dem Vatikau nie 2ü

existieren aufgehört haben. In Rio de Janeiro residiert ein
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Internuntius und ein brasilianischer Gesandter ist beitn Hl.

Stuhl akkreditiert.
Ausser diesem brasilianischen Bischof wird der Papst

auch einem ungarischen Bischof den Purpur verleihen. Man

sagt, es sei wahrscheinlich der Bischof von Erlau, Msgi.

Samassa. Ungarn hat alter Uebung gemäss Anspruch auf

zwei Vertreter im Hl. Kolleg ; heute besitzt es aber nur

einen, den Primas Msgr. Vaszary, Erzbischot von Gran.

Wenn bis zur Abhaltung des Konsistoriums die Trennungs-

frage durch den französischen Senat erledigt und die Tienuung

also zum vollständigen fait accompli geworden ist, erwartet

man eine hochwichtige Allokution des Papstes in Sachen dei

Verhältnisse in Frankreich. Der Papst wird dann zugleich

die Gelegenheit benutzen, die Titulare von 16 erledigten

französischen Bischofssitzen zu präkonisieren und so das

Recht zu bekräftigen, das ihm der Bruch des Konkordates

verleiht.

Die Jünglingsvereine der Schweiz.

Der Zentralverband Schweiz, kath. Jünglingsvereine hatte

an seiner Generalversammlung vom 26. Uktobei in Winter-

thur einen guten Tag. Still und ohne weiteres Aufsehen

zu machen, hat er seit mehr als 10 Jahren gewiikt und

wir dürfen sagen, auch gekämpft gegen Vorurteile und

andere Schwierigkeiten. Der Verband zählt nun 95 Sek-

tionen. Leider stehen immer noch eine Reihe Vereiue ausser-

halb des Verbandes.

Ein längst gchogtcr Wunsch ist nun rGtilisicit, nätnlich

die Stelle eines Generalsekretärs für die Jünglingsvereine.

Es ist gelungen, einen Geistlichen zu gewiuneu, der sich

um eine ganz geringe Entschädigung vollständig in den

Dienst der Jünglingssache stellt. Derselbe wird ohne wei-

tere Beschäftigung nur dem Zentralverband zur Verfügung

stehen. Seine Tätigkeit besteht vorläufig in Gründung von

neuen Vereinen, Gründung von Zentral- und Kieisveibänden,

neuen Anschlüssen an den Zentral-Verband, Besuch allei

Sektionen, Halten von Vorträgen, Exercitien in den Vereinen.

Energische Leitung einer Stellenvermittlung und des Lehr-

lingswesens für die männliche Jugend der kath. Schweiz.

Ueber den Sitz und weitere materielle Fragen entscheidet das

Zentralkomitee. Cum applausu wurde zum ersten General-

Sekretär ernannt; ////. /yv«rrAe//'0r SfoAer bishe-

riger Zentral-Aktuar. Herrliches Arbeitsfeld!

Einer zweiten wichtigen Frage wurde näher getreten : wie

kann die Stellenvermittlung für die männliche Jugend und nach

Vermittlung einer Stelle die Kontrolle über Meister und Ange-

stellten am zweckdienlichsten betrieben werden. Die bisherige

geschäftsmässige Vermittlung ist in vielen Fällen uuzuver-

lässig, ja, wie durch genügend Beispiele bewiesen werden

kann/ geradezu gefährlich. Wenn die angebotene Steile

alle für den Jüngling gewünschten Garantien bietet und die-

ser selbst bei Uebernahme der Stelle zur Hoffnung auf

Charakter und Tüchtigkeit berechtigt, so ergibt sich doch

die Notwendigkeit, sie beide nicht sich selbst zu Uberlassen,

sondern über beide eine gewisse wohltuende Kontrolle aus-

zuüben. Es wird energisch verlangt, dass die Fürsorge
Ihr die männliche Jugend vom Zentralverbande auch in

dieser Hinsicht als Herzenssache ersten Ranges betrachtet

werde. Das Zentralkomitee hat Auftrag, mit dem Volks-

Verein und derb interkonfessionellen schweizerischen Vereine
für Lehrlinge in Unterhandlung zu treten.

Die dritte Errungenschaft ist die Sicherstellung der
„Zukunft" als Vereinsorgan. Bisher hat die schon von An-
fang an treffliche Schrift immer noch um die Existenz ge-
kämpft, heute 1st sie gesichert, Indent' der Zentralverband
und ca. 20 opferwillige Präses die von der Firma gewünschte
Abonuentenzahl garantieren. Wäre dies nicht der Fall
gewesen, so wäre die für Jünglinge so sepöne Schrift dies
Jahr wahrscheinlich eingegangen. Es sollten sich auch die
Geistlichen, welche seither noch keinen Verein hatten, eine
Pflicht daraus macheu, der „Zukunft" in ihrer Gemeinde
Aböunenteti zü gewinnen.

Im Ganzen hat sich gezeigt, dass für unsere kattl.
männliche Jugend in der Schweiz noch viel mehr getan
werden muss. Es sollen die Jünglingsvereine die Rekruten-
schulen sein nach allen Richtungen. Tröste man steh doch

ja nicht mit dem Gedanken, die Jünglinge einfach dem

Volks-Verein zuzuführen, das sei genug. Wir bedürfen für
unsere Jungmannschaft heule mehr. Sie bedarf eine ihrem
Stande und Alter angemessene Fürsorge und sorgfältige
Pflege.

Kirchen-Chronik.
Päpstliche Schweizergartie. Die päpstliche Schweizer-

garde feiert in den Tagen vom 21. bis 24. Januar 1906 das
I «/w/AAmm ihres 40 jährigen Bestandes. Das katholische

Schoeizervolk, dem die Garde von jeher lieh und teuer war,
wird diese Ehrentage nicht Vorübergehen lassen, ohne der
Wächter am 'frone des hl. Vaters zu gedenken. Besonders
werden sich zahlreiche Rombesucher mit Freude und Dank-
barkeit der schönen Stunden erinnern, welche sie im «Quartier»
der Schweizer verlebt und der vielen Dienste, welche ihnen
die Gardisten in uneigennütziger Aufopferung als Führer in
der hl. Stadt geleistet haben. Als bescheidenes äusseres
Zeichen dieser Sympathien soll der Garde ein Geschenk ver-
ahreicht werden, eine FAra«/7aAe des katholischen Schweizer-
Volkes zum Ehrentage unserer Mitbürger in Rom. Als Ver-
mittler Zur Ausführung dieses von vielen Seiten angeregten
Gedankens hat sich aus den Unterzeichneten ein Komitee
gebildet. Dasselbe gelangt an die Freunde der Garde, speziell
aber an alle Rompilger mit dem Gesuche um einen Beitrag.
Alle Mitglieder des Komitees, sowie die Redaktionen der
katholischen Zeitungen nehmen Beilräge entgegen.

yj«n'»vy, Begierungsrat, Luzern ; Dr. F. Ae//esser,
Regens, Luzern: TA. Arnef, Kustos, Münster; /f. J7i<//er,
Oberrichter, l.uzern; </osi ReinAarof, Pfarrer, Gerlisberg,
Luzern; Raöer-ScAr/yAer, Buchdrucker, Luzern; .7. TV.

RoswaA/, Pilgerführer, Luzern.
Bei diesem Anlasse machen wir darauf aufmerksam, dass

Herr Doswald (Maihofstrasse ö, Luzern) gerne bereit ist,
Pilgern, welche zu dem Jubiläum nach Rom reisen wollen,
an Hand zu gehen. Interessenten wollen sich direkt an den-
selben wenden.

Äc/iM>eias. Solothurn. Bei Beratung des Rechenschafts-
berichtes im Kantonsrat behauptete Redaktor Vogt aiu 29.
Nov., dass, ähnlieh wie Pfarrer Köpfli in Aesch, auch andere
Geistliche von der Kanzel und in der Christenlehre gegen die
Freisinnigen und die freisinnige Presse hetzten. Es wurde ihm
sofort entgegnet durch Kantonsrat Rumpel und Pfarrer Häfeli,
welch letzterer für die Geistlichen entschieden das Recht zur
Gründung von Vereinen in Anspruch nahm. Regierungsrat
Munzinger suchte abzuwiegeln und stellte für Fälle tatsächlicher
Störung des konfessionellen Friedens von der Kauzel herab
Einschreiten in Aussicht. In Fortführung der Diskussion ver-
stieg sich Dr. Max Studer zu dem freilich gewagten Satz:
Wir Freisinnigen haben unsere Grundsätze, wir dulden nicht,
dass sie von andern bekämpft werden — einem Satz, dessen
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Richtigkeit Regierungsrat Hänggi auch «sofort bestimmt verneinte.
Grundsätze und Anschauungen dürfen, wie er mit Recht her-
vorhob, von den Parteien überall bekämpft werden, nicht aber
Personen und Familien.

Qbwalilen. In Sachsein waren die Emporen der Kirche
schon seit einiger Zeit Uberfüllt und Schauplatz unwürdigen
Gedränges. Per Genieiuderat fixierte nun eine Anzahl von
Plätzen und verloste dieselben für eine bestimmte Zeitdauer.
Damit wollen scheints eiuo Anzahl .junger Burschen sich nicht
zufrieden geben, sondern die Verordnung vor die Gemeinde-
Versammlung bringen, und um das möglich zu macheu, beau-
tragen sie Revision der Kantonsverfassung.

Freiburg. (Mitget.) Unter den alten Schweizergardisten
in Freiburg wurde ein Initiativkomitee gebildet, um gelegentlich
des 400-jäbrigen Jubiläums der Schweizergarde (it. bis 24.

Januar) eine Gruppenwalffäbrt nach Rom zu organisieren. Auch
Niohtgardisten können daran teilnehmen.

Anmeldungen mögen sofort gemacht werden bei Herrn
yl/p/io/is Sigrist an der St. Nikulauskirelie in
Fra'/mrgr. Der Preis der Hin- und Herfahrt wird sich nach
der Zahl der Anmeldungen richten und noch vor Weihnachten
bekannt gemacht werden. Etwaigen Wünschen der sich An-
meldenden wird Rechnung gelragen werdeu.

— Graf Em. von Waldstein hat an der Universität magna
cum laude doktoriert. Seine Dissertation behandelt: Petrus de

Soto, Beichtvater Karls V. und Theolog am Konzil von Trient.
St. Gallen. Die Kirctagemeindeversammlung von St. Fiden

vom letzten Sonntag war sehr belebt. Es handelte sich um
Stellungnahme zu künttigen Kirchenbauten. Nach Antrag des

Kirchenrates wurde beschlossen, den Ueberschuss der Kirchen-
Steuer von 1905 und 1906 auf den Bau einer Kirche für Neu-
dort und das wostliche Tablat zu verwenden, entgegen einem

Vorschlag, nach Massgabe der Bevölkerungszahl einen Teil für
eine künftige Kirche im Lauggassquartier an einen Fonds zu
legen. Der Antrag, den von der Kommission vorbereiteten
Ankauf eiues Kirchenbauplatzes an der Gehrhaldo wurde zur
nochmaligen Prüfung zurückgewiesen, dagegen die Einführung
eines Frühgottesdieustes in Heiligkreuz und die Schaffung eines

Vikarpostens für die Langgasse gutgeheissen.

— Die neue Klosterkirche zu St. Scholastika in Tübach
ist von Beuroner Mönchen ausgemalt worden und hat damit
einen herrlichen Schmuck erhalten. Die Apsis zeigt das Bild
des thronenden Erlösers, darunter zwischen Palmen Heilige des

dritten Ordens des hl. Franziskus, die Flächen über den Seiten-
altären zwei Szenen aus dem Lehen dieses Heiligen.

jßom. Der päpstliche Spezialgosundte an den Hol von
Japan, Mgr. O'Connor, ist erfreut über die vorzügliche Auf-
nähme, welche seine Mission daselbst geluuden hat. Er wird
sich nunmehr nach Peking verfügen, utu dem hl. Vater auch
über tlie [jage der Katholiken in China aus eigener Anschauung
Bericht erstatten zu können.

Der 1880 durch die Bemühungen des Mailänder
Priesters Aiuelli ins Lehen getretene, 1885 aber aufgelöste
Cäcilienverein für Italien hat sich neu konstituiert und am
Feste der hl. Cäeilia die inzwischen vom Direktor der Scuola

Gregoriana in Rom, Mgr. Peter Müller verwahrte Fahne wieder
iu Empfang genommen. Die Uebergahe erfolgte an denselben
P. Amelli, der inzwischen Prior der Benediktinerabtei Monté-
cassino geworden ist und von Pius X. zum Generalpräses der
italienischen Cäcilienveroino ernannt wurde. Moutecassino ist
als Mittelpunkt dieser Vereine gewählt und daselbst wird
nächstens auch eine Zeitschritt für Kirchenmusik erscheinen.

— In Bergamo wurde am 20. November dem letztes Jahr
im Oktober verstorbenen Bischof Caielan Guidani von den dank-
baren Bergamasken ein Denkmal gesetzt.

— Bischof Fiorini in Pontremoli, ein tüchtiger Physiker,
hat einen Apparat erfunden, welcher Eisenbahnzusammen-tösse
verhindern soll. Mit demselben werden von der Verwaltung
der Staalsoisenbahnon Versuche angestellt, — Es sei hier daran

erinnert, dass Mgr. Mafli, Erzbischof von Pisa, ebenfalls hervor-
ragender Physiker und Astronom ist und deswegen • allen
Ernstes daran gedacht wurde, ihm die Oberleitung der vati-
konischen Sternwarte zu übergeben.

— Die im Werden begriffene Organisation der italienischen
Katholiken hat mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. Del'

Entwurf zu einem neuen Statut, ausgearbeitet durch die drei

vom hl. Vater damit heaultragten Männer Conto Medolago-
Albani, Professor Toniolo und Pericoli, ist allen katholischen
Vereinen Italiens zur Prüfung und Begutachtung zugestellt
worden. Seit Ende Oktober sind dio Antworten eingelaufen,
teils verwertenden, teils zustimmenden Inhaltes, manche mit

nicht unwichtigen Anderungsvorschlägen. Das Sekretariat in

Bergamo ist mit Sichtung und Zusammenstellung des Materials

betraut; auf Grund derselben kann dann die vom ganzen
Lande zu beschickende Üelegiertenversammlung zu Florenz in)

Januar 1906 zu einer definitiven Organisation gelangen. Der

hl. Vater seihst ist dafür, dass die gefallenen Voten aufmerksam
studiert und gewissenhaft berücksichtigt werden.

jPV«M/creic/i. Die Beratung des Treunungsgesetzes geht
im Senat ungehemmt weiter; hinnen kurzem wird die Trennung
eine vollendete Tatsache sein. Man erwartet für diesen Zeit-

pnukt eine Allokution und Instruktion des hl. Vaters, Besetzung
der vakanten bischöflichen Stühle und eine Vereinbarung des

französischen Episkopates über die zutreffenden Vorkehrungen.
Brunetière gibt in der «Revue des deux mondes» der Au-
schauung Ausdruck, dass ein Nationalkonzil hiefür das geeignetste
Mittel wäre. Zu den Aufgaben eines solchen gehörte dann die

Organisation der Kultusgesellschaffen — Kirchgemeinden würden

wir sagen — und die Umschreibung ihrer Kompetenzen, Vor-

Schläge über die künftige Form der Bischolswahlen und manches

andere.
Oesferre/o/i Das grosse Ereignis im verflossenen Monat

war der 6. österreichische Katholikentag in Wien. Diese gross-
artige Versammlung offenbarte, dass auch in dem weilverzweigten
und vielgestaltigen Reiche, das die Krone der Habsburger zu-
summenhält, der katholische Geist mächtig sich zu regen ho-

ginnnt. Zwanzig Biscböfo nahmen an derselben teil, darunter
die Kanlinalerzbisehöfe von Wien, Salzburg und Prag und der

Kardiualfürstbiscliof von Breslau, da ein Teil seines Sprengols
auf österreichischem Gebiete liegt. Der kampfesmutigen und

siegeslreudigen Stimmung gab gleich heim Beginn der Bürger-
ineister von Wien, Dr. Lueger, Ausdruck. Die ungeahnten
Erfolge in der Hauptstadt fordern auf, nicht abzulassen, bis die

ganze Festung erstürmt ist. In einer ersten Versammlung kaiu

die Schulfrage nach ihren verschiedenen Seilen zur Erörterung.
Der Fortbestand der interkonfessionellen Schule wurde beklagt,
die katholischen Lehrer aufgefordert, dem katholischen Lehrer-
verein beizutreten, die Schaffung der katholischen Universität
in Salzburg als dringende Nolwendigkeit bezeichnet. Eine andere

Versammlung widmete der katholischen Presse ihre Aufmerk-
samkeit. Es ist höchste Zeit, den Verheerungen der radikalen
Presse durch gut bediente grosse katholische Blätter entgegen-
zutreten. Nach dem packenden Referat von P. Viktor Koib
S. J. bildete sich sofort ein Piusverein zur Unterstützung der

katholischen Tagespresse. Eine Revision der Kranken- und

Uniallversicherung, sowie Neueinführung der Alters-Invaliditäts-
Witwen- und Waisenversicherung postulierte eine weitere

Tagung. Der Organisation des Gewerbestandes, sowie der Jugend

waren die letzten Sitzungen gewidmet.

Interessant ist, dass an einem jüngst zu

Kopenhagen abgehaltenen Schulkongress die Stimmung sehr

entschieden für Beibehaltung und Schutz der konfessionellen

Schulen sich geltend machte, besonders angesichts des Um*

Standes, dass auch in diesem Lande unter der Lehrerschaft
darwinistisrhe und rationalistische Anschauungen sich ausbreiten-

2'afcfctma. Zum Custoden des hl. Landes wählte der

Franziskanergeneral den P. Razzoli, längere Zeit dem Konvente

von Ognissanti in Florenz angehörend. Der hl. Vater hat die
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Wahl genehmigt. P. KftZolli tritt an die Stelle von P, öiannini

welcher als Delegat des hl. Stuhles in Syrien die Inluesscu

der dortigen Katholiken des lateinischen Ritus zu wahren hat.

Toten taiel.
Ara 1. Dezember starb im Kapuzinerkloster zu gjrtt der

hochw. P. Franz ScAfnid von Romoos, nach fast oOjährigem

Ordensleben im 68. Jahre seines Alters. Er mr wiie ses
frohmütige und dienstwillige Seele, ein braver Pr^teruud
Uberall gern gesehener Gesellschafter, \o i z * '

Fast alle Teile der Schweiz haben seiner MissionstaL gke.t • sich

erfreut. Er war geboren am 18. April 1838, legte aie Gelübde

"b am 6. Oktober IS59 und wurde Priester am 21. September

1861. Zu Ende der 80er Jahre stand er als Guardian an der

Spitze des Konventes zu Mela, um die Mitte der JOer Jahie in

Oornuch. Seine letzten Lebensjahre verbrachte ei im Klostei

«u Arth. R. I. P.

Excrcitienliaus zu Foidkirch.

Gemeinschaftliche Exercitien.
I. Halbjahr 19ü6

Für Fries/er.-
Vom Abend des 15. Januar bis zum Morgen des 19. Januar.
Foin Abend des 11. Februar bis zum Morgen des 17.

Jona Abend des 'ô! Marz bis zum Morgen des 9. Marz.
Vom Abend des 2. April bis zum Morgen desiL. Apiil.
Vom Abend des 7. Mai bis zum Morgen des 11. Ma

Vom Abend des 28. Mai bis zum Morgen des 1. Juui.

Für >l/rii<A)"?/A'er.'

Vom Abend des 10. April bis zum Morgen des 14. April.

Für //erre» aus //eA'ü/e/en A/üm/e».

Vom Abend des 2. Juni bis zum Morgen des 6. Juni.

Für J/üniier:
Vom Abend des 20. Januar bis zum Morgen des 24. Januar-
Vom Abend des 16. Marz bis zum Morgen des 20 Maiz.
Vom Abend des 27. Juni bis zum Morgen des 1. Juli.

Für ./ü»/y//n,(F- •'

Vom Abend des 1. Februar bis zum Morgen des'5. Februar.
Vom Abend des 24. Marz bis zum Morgen des 28. Miliz.
Vom Abend des 23. Mai bis zum Morgen des 27. Mai.

Anmeldungen wolle man frühzeitig richten an F. J/ims/er

T/isün/, 5'. ./., FcWAv'rc/« (Exercitienhaus), Vorarlberg.

Exercitien für Frauen und Jungfrauen.
tm St. Antoniushause in Feldkircli^ werden im Jalue

-^6
halten :

allem nottut, ist ein ebenes Lo/t«/. Die eigenartigen Ver-
hiiltnisse und Anforderungen, welche an Unterricht und
Uebung gestellt werden, werden ein solches mit der Zeit
immer notwendiger erscheinen lassen und wären hochherzige
Donatoren für diesen Zweck sehr willkommen.

Briefkasten.
Wir machen den Tit. Gleims und die theolog. Zeitschriften speziell

aufmerksam auf den aktuell sehr wichtigen Artikel von llrn. F. v. Emst
in heutiger Kummer betr. die Dienstpflicht der Geistlichen.

Aus Auftrug : Unter der NachlasSenschaft des verstorbenen hochw.
Hrn. Prof. A. Porlmann befindet sich die vierbändige Musikgeschichte voii

A. W. Ambros», wovon der erste Band als «ausgeliehen» fehlt. — Da
uns nicht bekannt, ist, an wen Hr. Porlmann Band l nusgeliehei hat
möchten wir nuf diesem Wege den Inhalier höflichst ersuchen, denselben'
an die Redaktion einsenden zu wollen.

un öt. Antoniusnause 111 reum.u. ..w«— - ------
.'906 an folgenden Tagen gemeinschaftliche Exercitien abge-

4. bis 8, Januar lür Jungfrauen.
31. Januar bis 4. Februar für Frauen.

> 24. bis 2 s. Februar für Jungfrauen.
17. bis 21. März „ do.
23. bis 27. März Frauen.
13. bis 27. April „ Jungfrauen.

1. bis 5. Juni „ do.
13. bis 17. Juni Frauen
23. Juni bis 2. Juli „ Jungfrauen.
11. bis 15. August „ do.
6. bis 10. September für Frauen.

31. Oktober bis 4. November für Jungtrauen.
24. bis 28. November für Frauen.

6. bis 10. Dezember für Jungfrauen.
22. bis 26. Dezember für do.

I-m'''fr die Exercilien vom 23. bis 27. Dezember 1905
Anmeldungen Berücksichtigung nicht mehr finden.

ÎTnto?.'iphI''«î®!r Luzein. Seit 2. November ist der
17 Schülern

Institut in vollem Gange und wird vonS Ii f'u''* auch 2 Religiösen aus dem

eine liichthn h'n^Vcnüacü jun. hat das Institut
TTntovmoi t nr

' '"'t Interesse und Eiter
e uclit obliegt. Was der Organistenschule aber vor

Inländische Mission.
a. Ordoiitlictie Beiträge pro 1 905:

Uebertrag hiut Nr. 48: Fr. 71,764.33
Kt. Aargnu: Bremgarten, I. Rata ISO, Ob.-Rohrdorf 300 „ 480.—
Kl. Bern: Göggingen 10, Lajbux 31.3) ^ 41,35
Kt. 81. G a 11 on: Gähwil, Nacntiag 9.t, Stein 84.80 „ 174.80

jonschwil (wobei verschiedene Legate, darunter eines

von Fr. 50) „ 50).—
Jonschwil, Legat von Jgfr T. I). sei „ 5'X).—

Kt. L uz er 11: Durcli luv. bischöfl. Ordinariat «Unge.iannt
aus Lünern» 600.—
Stadl Luzorn, luv. Spitalpfr. H. 5, Ebikon (mit Hat-
hausen) 136, llohenruin 240, Neuenkirch 600, Ober-

Kirch 110, Root 550, Vilznau ICO, Werthonstein 60 „ 1,831.—
Schöpfheim (Legat von J. Zihlmann sol., Alt-Heilig-
krcuzpfleger) "

„ 200.—
Neudori a. (mit Gabe von 60 zum Andenken an Jglr.
R. Kaufmann) „ 366.—

Neudorf b. Hauskollekte, abgegeben im Jahre 1904 200.—
Leider ward aus einem fatalen Versehen Noudorf
im gedruckten Bericht 1904 (bei den Pfarreien des

Kapitels Hochdorf) weggelassen, weshalb der Bei-

irag hier nachfolgt.
Kl. S c Ii w y z : Hauptort Schwyz 1806.10, Steinen 379185 „ 2,236.25
Kt. S ol 0 t h n r n : Häsele Stillung durch liw. Bistumskanzlei „ 150.

Sladt Sololliurii, Ungenannt 20. Fulenbacli 10, Grindel
85, Giinsherg 22.45, Meltingcn 4, Ölten 2V1.70, Zuch-
wil 12.65

Kt. Thurgau: Altnau, Legat von Hrn. A. Oesch sei. 35,
An 17.50, Dussnung 42, Pelagiberg 44

Kt. Uri: Kloster Seedorf
Kt. Zug: sladt Zug, Legat von Frl. A. Brandenberg sei.

Cham: a. Pfarrei (mit beiden Filialen ui.d klöster-
liehen Instituten
b. Besondere Gabe aus der Pfarrei

425.80

138 50 '

20.-
210.-

1800.—

_
100Q.—

Fr. 82,928.03

b) Ausserordentliche Beiträge pro 1905:
Uebortrag laut Nr. 48: Fr. 45,340.—

Vergabung von Ungenannt aus dem Kanton rololburn „ 2000.—

Fr. 47,340—

c. Jahrzeiten fond;
Uebortrag laut Nr. 46: Fr. 5,885.—

Stiftung für eine hl. Messe, von und lür Mäunedorf, Kt. Zürich „ 1:,0. —

Fr) Ii,035.—

Luzorn, den 5. Do«. 1905. Der Kassier: .7. ßiwet, Propst.

Ein Iii tiling
zur öffentlichen Sitzung der S. Thomas-Akademie in Luzern,
Dienstag den 12. Dez. nachmittags 2 Uhr im grossen Saale des
Priesterseminars, 1. Eröffuungswort des Präsidenten. 2. Vor-
trag von liochvv. Herrn H. Thüring, Chorrherr und Professor,
über die Fra/i/te/ie nach der Lehre des hl. Thomas. 3. Thomi-
stische Literatur. Fas Aomt/ee.

Xu geistlichem Herrn
sucht Stelle eine stille, treue Person, tüchtig in Küche, Haus und" Garton,
hatte schon längere Zeit solche Stelle bekleidet und wird von betreffendem
Geistlichen wie von seinen Bekannten wärmstens empfohlen.

Offerlcn unter Chiffre St. an die Expédition.
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Carl SautierAnstalt für kirchl. Kunst
Fräfel & Co., St Gallen in Luzern

ICappelplatz 10 — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach
einschlagenden Ge.chäfte.

empfehlen sich zur prompten Lieferung von
solid und kunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

—= Paramenten — — ysowie aller zum Gottesdienste erforderlichen Artikel, wie /G
Melallgeräte ° Statuen ° Teppichen etc.

zu anerkannt billigsten Preisen n 6
Î. Ausführt. Kataloge u. Ansichtssendungen zu Diensten w fe

Eine ältere best empfohlene Person

wünscht Stelle
zu hochw. geistlichen Herrn.

Adresse bei der Expedition.

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl billigst

bei J. Bosch, (H2«w>
Mühleplatz', Luzern. ^

Goldene Medaille Paris 1898.

Bossard & Sohn /' " x
jljjPP^Gold- und Silberarbeiter/^gfra

LUZERN
z. «Stein», Schwanenplatz

Empfehlen unsere grosse und guteingerichtete Werkstatte zur Anfertigung
stilvoller Kirchengeräte, wie zu deren sorgfältiger Reparatur. 95

Feuervergoldung. —<-»»=>— Massige Preise.

Gläserne
Messkännchen

I mit und ohne Plattén
liefert Anton Achermann,

Stiftssakvist.m Luzern.

Verlangen Sie gratis illusl

Kataloge übe.

0m«(ïrfu.BÎÂitoœ<i-

pbologf'

Freit Schönster Wandschmuck
für Façaden, Kirchen, flltäre,
• • Qrabmonumente etc. • •

Entwürfe und Ausführung
einfach dekorativer, sowie
hochkünstlerischer Motive

Mosaik per
' J ni 100 Fr, u. mehr.

allen Preislage"-

Spezlalbedir.&ungen
türdie Geistlichkeit u. Erziehungsanstalten

.ebon

Occasionsinsir'

g Besteingerichtetes Massgescbäft und Herrenkleiderfabrik L|
ES Soutanen und Soutanellen von Fr. 40 an Ii

iM Ei-Läss». Paletots, Pelerinenmäntel und Havelock von Fr. 35 an H

pjj iüT Schlafröcke von Fr. 25 an

j -->• Massarbeil unter Garanlic für feinen Silz bei bescheidenen Preisen. jl
j Grösstes Stofflager, Muster und Auswahlsendungen bereitwilligst. |[||

Bequeme Ratenzahlungen)

Ältestes Spezialgeschäft der 8chweir

Gebrüder ßug S Gs., Zürich und i

mit täglichen Ratschlägen
'iir die Gemüse-, Obst-, Blumen- und

Pflanzenzucht.
Preis nur 70 Cts.

Räber & Cie., Luzern.

in grösster Auswahl

Oscar Schiipfer WcinD

Luzern.#Das
Harmonium im häuslichen Kreise

ist vermöge des Zaubers, den er. ausübt, so hoch zu
preisen, dass überall da, wo nur einiger Musiksinn und
die sonstige matérielle Möglichkeit ist, ein solches zur
Verschönerung des Lebens vorhanden sein sollte.

Harmoniums
mit wundervollem Orgelton (nmerikan. Saugsyoicm)

für Salon, Kirchen und Schulen
zum Preise von 78 Mk., 120 Mk., 150 Mk. bis 1200 Mk.

empfiehlt
A I o y s M a i e r, in Fulda, Hoflieferant

Harmonium - Magazin (gegr. 1846)

Illustr. Kataloge gratis. Harmonium-Schule u. 96 leichte
Vortragstücke zu jed. Harmonium unentgeltlich. — Raten-
Zahlungen von 10 Mark monatl. an. — Vorzugs-Bar-Rabatt.

Ein neues katholisches Haus- u. Familien!
Soeben erseheint:

Gebrüder Grassmayr
Giockengiesserei

Vorarlberg — Feldkirch — Oesterreich
empfehlen sich zur

Herstellung sowohl ganzer Geläute als einzelner Glocken
Garaulie für ladellosen, schönen Guss und vollkommen reine Slimmmung.

Billige Preise. — Reelle Bedienung.

in seinen Geheimnissen u. Wundern,
ifefcA Werkes Fawz7iew- tmtf FoZ/cs&w^'

Von Pfarrer A. Reiners.
Mit Approbation der gischöfe von Rottenburg u. Luxer"

Preis in Prachtband Fr. 15.—,
Zu beziehen durch

Räber & Cie., Luzer^

Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum:
Ganzjährige Inserate: 10Cts.
Halb „ „

* : 12 „• Heziebungsvvtioe 26 mal.

Vierteljahr. Inserate* : 15 Cts.
Einzelne '

„ 20 „
* Beziehungsweise 13 tnnl.

KIRCHENBLUME
(Fleurs d'églises)

Jnserate
Tarif für Reiîlamèn: Fr. 1. pro Zeile.

Auf unveränderteWiederholung und grössere Inserate Rabatt

spätestens Z>tensfo<7

sowie deren Bestandteile werden in schönster Ausführung und zu billigen Freisen geliefert von

A. BÄTTIG, BLUMENFABRIK, SEMPACH,
2) Kostenvoranschlag auf Wunsch. Referenzen zu Diensten. (£•• — ""Tvi


	

